
Finanz und Steuern 14

Internationales Steuerrecht

Bearbeitet von
Von: Thomas Rupp, Jörg-Thomas Knies, Johann-Paul Ott, Tanja Faust, Manuel Hüll

4. Auflage 2018. Buch. 918 S. Gebunden
ISBN 978 3 7910 3901 5

Steuern > Internationales Steuerrecht

schnell und portofrei erhältlich bei

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft.
Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm
durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr

als 8 Millionen Produkte.

http://www.beck-shop.de/rupp-knies-ott-faust-huell-internationales-steuerrecht/productview.aspx?product=21276102&utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_ihv&utm_campaign=pdf_21276102&campaign=pdf/21276102
http://www.beck-shop.de/trefferliste.aspx?toc=28078






Finanz und Steuern
Band 14



Internationales
Steuerrecht

Von

Thomas Rupp

Regierungsdirektor, Referent für Internationales Steuerrecht
Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg

Dr. Jörg-Thomas Knies

Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg,
DHBW Stuttgart

Johann-Paul Ott

Leitender Regierungsdirektor a. D.
Honorarprofessor an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und
Finanzen Ludwigsburg

Tanja Faust

Oberamtsrätin im Körperschaftsteuer-/Außensteuerreferat
imMinisterium für Finanzen Baden-Württemberg

Manuel Hüll

Steueramtmann im Körperschaftsteuer-/Außensteuerreferat
in der Oberfinanzdirektion Karlsruhe

4., aktualisierte Auflage

2018 SCHÄFFER-POESCHEL VERLAG STUTTGART



Bearbeiterübersicht:

Rupp: Kapitel II Teile: A 4–5, C, D 1, 3, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 16–19;
Kapitel III Teile: A, B, D, E, F; Kapitel IV Teile: A, C

Knies: Kapitel I Teile: G, H; Kapitel II Teil: D 13; Kapitel III Teil: C
Ott: Kapitel I Teile: B, C, D, E, F
Faust: Kapitel I Teil: A; Kapitel II Teile: A 1–3, B, D 2, 6, 7, 9, 10;

Kapitel IV Teil: B
Hüll: Kapitel II Teil: D 11

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem, säurefreiem und
alterungsbeständigem Papier

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
< http: //dnb.d-nb.de > abrufbar.

Print: ISBN: 978–3-7910–3901–5 Bestell-Nr. 20184–0002
Epdf: ISBN: 978–3-7910–4027–1 Bestell-Nr. 20184–0151

DiesesWerk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
JedeVerwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne
Zustimmung desVerlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung
undVerarbeitung in elektronischen Systemen.

© 2018 Schäffer-Poeschel Verlag fürWirtschaft · Steuern · Recht GmbH

www.schaeffer-poeschel.de
service@schaeffer-poeschel.de

Satz: primustype Hurler GmbH, Notzingen

Printed in Germany
April 2018
Schäffer-PoeschelVerlag Stuttgart
Ein Unternehmen der Haufe Group



V

Vorwort

Das Internationale Steuerrecht beschäftigt nicht nur die Praxis der Finanzverwaltung und
in sehr hohem Maße die Steuer- und Unternehmensberatung mit grundsätzlichen Fragen und
vielen Einzelproblemen; es fordert auch die Lehre in den Bereichen Aus- und Fortbildung. Das
vorliegende Lehr- und Fachbuch wendet sich an Studierende an Universitäten, Fachhochschu-
len und Berufsakademien, die das Internationale Steuerrecht systematisch und methodisch
erarbeiten wollen. Es eignet sich insbesondere für Kandidaten, die das Ziel haben, die Steuerbe-
raterprüfung erfolgreich zu bestehen. Das Buch ist aber auch für in der Finanzverwaltung und
in der Steuerberatung sowie in Unternehmen tätige Praktiker bestens geeignet.

Die Autoren, seit Jahren in der Aus- und Fortbildung in der Finanzverwaltung und an
Fachhochschulen, Berufsakademien und Steuerberaterkammern tätig, haben den Stoff mit
einer Vielzahl von Beispielen, Fällen und Übungsaufgaben gut verständlich aufbereitet. Die
Leser sind damit in der Lage, Steuerfälle mit Auslandsberührung in Prüfungssituationen oder
im konkreten Tagesgeschäft systematisch zu lösen. Dieses Lehrbuch vermittelt die Grundlagen
des Internationalen Steuerrechts aus den Blickwinkeln sowohl der Steuerinländer als auch der
Steuerausländer und behandelt das Recht der Doppelbesteuerungsabkommen (Abkommens-
recht), die besonderen Regelungen des deutschen Außensteuergesetzes und auch die nationalen
Vorschriften mit Auslandsbezug im Ertragsteuerrecht wie die Steueranrechnung oder die Dar-
stellung der beschränkten Steuerpflicht.

Die kaum überschaubare Fülle des Stoffes zwingt zu einer Beschränkung auf dasWesentli-
che. Weiterführende Hinweise auf Stellungnahmen in der reichen Fachliteratur, auf Verwal-
tungsvorschriften der Finanzverwaltung sowie auf Entscheidungen der Finanzgerichtsbarkeit
und Erkenntnisse des Europäischen Gerichtshofes ermöglichen eine vertiefte Auseinanderset-
zung mit Einzelproblemen. Auf einen umfassenden literarischen Apparat haben die Autoren
jedoch bewusst verzichtet.

DasWerk berücksichtigt den Rechtsstand bis einschließlich 01.01. 2018. Die wesentlichen
Änderungen, die das Internationale Steuerrecht durch die Gesetzgebung seit der Vorauflage
erfahren hat (u. a. Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von
weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und -verlagerungen), sowie die seither ergan-
genen Verwaltungsvorschriften wurden eingearbeitet. Berücksichtigt sind auch die veröffent-
lichten Entwürfe neuer gesetzlicher Regelungen und Verwaltungsvorschriften sowie die bis zu
diesem Zeitpunkt veröffentlichte Rechtsprechung. Besondere Bedeutung für die vorliegende
Auflage hat das BEPS-Projekt der OECD und dessen Folgewirkungen. Durch die am 5. 10. 2015
veröffentlichten Berichte hat die OECD aufgezeigt, durch welche Maßnahmen Gewinnkürzun-
gen und –verlagerungen (base erosion and profit shifting) verhindert werden können. Diese
Berichte haben die Gesetzgebung in den Jahren 2016 und 2017 in hohemMaße beeinflusst und
werden Gesetzgeber und Verwaltung auch in Zukunft noch beschäftigen.

Die Kolleginnen und Kollegen in der Finanzverwaltung und an der Hochschule für öffent-
liche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg haben mit ihren Anregungen und ihrer Kritik
das Entstehen des Lehrbuchs begleitet.

Ein besonderer Dank gilt dem Mitbegründer des Werkes, Herrn Prof. Dr. Ekkehard
Bächle, der das Konzept des Buches maßgeblich geprägt hat.

Stuttgart/Ludwigsburg/Karlsruhe,
im April 2018

Die Verfasser
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